
Datum: 16.04.2024 Direktorium  
Tel. 233 - 92870 HA II/BA 
AZ: 0262.0-9-0726 
 
 
Entscheidung über die 
Gewährung eines Zuschusses aus  
Budgetmitteln des Bezirksausschusses 9 
gemäß Vollmacht des Oberbürgermeisters vom 09.04.2018 
 
AntragstellerIn: Skateschule München 
für die Maßnahme: Schallisolierung Skatehalle vom 10.04. bis 17.04.24 
 
Beschluss des Bezirksausschusses des 9. Stadtbezirkes vom 14.05.2024 
Öffentliche Sitzung 
Sitzungsvorlagen Nr.: 20-26 / V 12611 
 

I. Sachverhalt 
 
Der beiliegende Antrag vom 14.02.2024, hier eingegangen am 16.02.2024, wurde vom Direktorium 
auf die formelle Richtigkeit geprüft. Diese Prüfung umfasst ausschließlich die in den Richtlinien 
enthaltenen Vorgaben für die Gewährung einer Zuwendung aus dem Stadtbezirksbudget. 
 
Die Voraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses aus dem Stadtbezirksbudget 
entsprechend den Richtlinien liegen 
 

  vor     nicht vor. 
 
Es wird ein Zuschuss in Höhe von 7.395,00 € beantragt. (Fehlbedarfsfinanzierung) 
Nach den Zuschussrichtlinien kann ein Zuschuss 
 

 in beantragter Höhe 
 nur in Höhe von €            
 nicht 

gewährt werden. 
 
Gründe (nur bei Nichtgewährung): 
Es handelt sich hier um eine Maßnahme mit kommerziellem Interesse, was gem. Ziffer 3.2.12 der 
Richtlinien nicht förderfähig ist. Der Antragsteller erwartet, dass die Skateschule nach Umsetzung der 
Schallisolierung vermehrt Kurse und Veranstaltungen für eine größere Teilnehmerzahl durchführen 
kann. Zudem wird die Skatehalle lauf Internetseite als „Event-Location“ vermietet. Daher liegt nach un-
serer Einschätzung ein kommerzielles Interesse vor, das von der Rechtsabteilung bestätigt wurde. 
Der Antragsteller ist unserer Aufforderung, seinen Antrag zurückzuziehen, nicht nachgekommen. Wir 
bitten daher um Ablehnung des Antrags. 
 
Das Referat für Bildung und Sport (RBS) hat den Antrag ebenfalls geprüft und lehnt diesen aus den-
selben Gründen ab: Das RBS fördert keine kommerziellen Anbieter.  
 
Auf der Kostenstelle 10300009 stehen am 11.04.2024 für das Haushaltsjahr 2024 noch 167.606,56 € 
zur Verfügung. Unter Berücksichtigung von im Vorjahr bewilligten Mitteln, die 2024 abgerufen wurden 
sowie nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr stehen dem BA 9 im Jahr 2024 aktuell noch 
insgesamt 196.081,56 € aus dem Stadtbezirksbudget zur Verfügung. 
 
 
Die Mittel für den beantragten Zuschuss wären somit 

 vorhanden  nicht vorhanden. 
 

II. An den/die Vorsitzende/n 
des Bezirksausschusses 9 
Frau Anna Hanusch 
 
 
 
_____________________                                                    


